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Meines Wissens bezieht sich die Regelung mit der Grenze von Nebeneinkünften ausschließlich
auf solche im öffestlichen Dienst. Bitte nochmal genau in den Verordnungstext schauen.
Ansonsten interpretiere ich das so, dass sich das auf eine volle Stelle bezieht. Ansonsten
einfach mal bei Eurem Personalrat nachfragen, dass die bei der Dienststelle Mal anonym
vorfühlen
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